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●● Sauen in der Gruppe besamen – 
Erfahrungen aus der Praxis
�Ulrich Söhnholz,  
Landwirt aus Neubukow
●● Arena auf Stroh – so kann es 
gelingen
�Jens Christian Flenker,  
�Landwirtschaftskammer  
Schleswig-Holstein
●● Aktuelles zur Afrikanischen 
Schweinepest
�Dr. Onno Burfeind,  
Landwirtschaftskammer  
Schleswig-Holstein

Neues aus der 
Ausstellung

Detert Zuchttiere aus dem Müns-
terland hat zum Jahresbeginn sei-
nen neuen Stand in der Bau- und 
Energieausstellung bezogen. Das 
Unternehmen hat sich auf Auf-
zucht, Vermehrung und Vertrieb 
von dänischer Genetik spezialisiert 
und vermarktet zirka 20.000 däni-
sche Jungsauen pro Jahr. Detert 
Zuchttiere bietet Beratung von Be-
trieben und Eigenremontierern in 
den Punkten Ferkelproduktion bis 
hin zur Mast in Bezug auf Haltung, 
Fütterung und Zucht an. Für einen 
optimierten Praxisbezug betreibt 
das Unternehmen selber Sauenhal-
tung auf Standorten in Thüringen 
und Nordrhein-Westfalen.

Natürlicher Rohfaserzusatz 
in der Fütterung

Die J. Rettenmaier & Söhne Un-
ternehmensgruppe stellt nach ei-

genen Angaben hochwer-
tige, funktionale organi-
sche Faserstoffe aus Nach-
wachsenden pflanzlichen 
Rohstoffen her. Dazu ge-
hören Produkte wie Feinst-
fasern, Granulate oder Mi-
schungen, die aus Zellulose, 
Getreide- und Fruchtfasern 
oder Holzfasern hergestellt 
werden. Diese funktiona-
len Faserstoffe werden nach 
Angaben der Firma für ver-
schiedene Anwendungen 
genutzt wie zum Beispiel 
als Asbestersatz, in der Bau
chemie, in der Kunststoff-, 
Papier- und Kartonindust-
rie, als Reinigungsmittel, im Stra-
ßenbau sowie in der Tiermedizin 

oder als Rohfaserquelle für die 
moderne Tierernährung bei Fer-

keln, Sauen, Geflügel und Kälbern. 
Die Wirkung des unlöslichen, funk-
tionalen Rohfaserkonzentrates bei 
Ferkeln erfolgt nach Firmenanga-
ben über eine bessere Darmge-
sundheit und damit eine höhere 
Nährstoffverdaulichkeit und hö-
here tägliche Zunahmen. Mit ähn-
licher Wirkungsweise wird das Pro-
dukt für Broilermast eingesetzt. 
Bei Legehennen soll im Muskelma-
gen die Proteinverdaulichkeit posi-
tiv beeinflusst werden. Bei Sauen 
soll sich das Rohfaserkonzentrat 
positiv unter anderem auf das Sät-
tigungsgefühl, die Darmperistal-
tik, die Milchleistung und Frucht-
barkeit auswirken.

Für die Kälberaufzucht emp-
fiehlt die Firma ein Rohfaserkon-
zept, welches bereits nach dem Ab-
setzen der Kolostralmilch der Trän-
ke zugesetzt wird. Hier soll über 
eine schnelle Pansenentwicklung 
eine frühzeitige Aufnahme höhe-
rer Mengen an Raufutter erreicht 
werden. Hohe tägliche Zunahmen 
sollen über eine stabile und ro-
buste Verdauung die Entwicklung 
von Aufzuchtkälbern begünstigen 
und sind damit Grundstein für eine 
hohe Lebensleistung.

Hans-Jochim Rohweder
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 81-90 09-64
hjrohweder@lksh.de

Dr. Onno Burfeind
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 81-90 09-20
oburfeind@lksh.de

Tabelle: Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein in der Ausstellung zu Fragen des 
Bauwesens, der Energie und der Technik der Tierhaltung

Name Schwerpunkt Telefon

Hans-Jochim Rohweder Organisation der Bau- und Energieaus-
stellung, Haltungstechnik für Rinder

0 43 81-90 09-64

Jens Christian Flenker Stallbau für Rinder, Fahrsilobau, Gülle-
lager, landwirtschaftliches Baurecht 
und Bauwesen

0 43 81-90 09-917

Klaus Knaack
Kai Andersen-Götze 
Marcus Schweigmann 
Anne Peters

Vorprüfungen und Stellungnahmen 
zum Immissionsschutz

0 43 81-90 09-28
0 43 81-90 09-15 
0 43 81-90 09-30 
0 43 81-90 09-29

Christian Meyer Haltungs- und Fütterungstechnik für 
Schweine

0 43 81-90 09-27

Katja Wagner Bauen und Technik für die 
Pferdehaltung

0 43 81-90 09-58

Peter Friedrichsen Förderung und Finanzierung von 
Bauvorhaben

0 43 44-8 10 72-14

Dirk Wietzke Energieberatung 0 43 31-94 53-228

Das Unternehmen J. Rettenmaier & Söhne 
produziert multifunktionelle Rohfaserkon-
zentrate zur Verbesserung der Proteinver-
daulichkeit des Futters und zur Gesunder-
haltung der Darmflora.

Beratung rund um das Geld: Künstlersozialkasse

Wozu wird die Künstlersozialabgabe gezahlt?

Die Künstlersozialabgabe ist grund-
sätzlich für die Inanspruchnahme 
von selbstständigen Künstlern und 
Publizisten als Beitrag für den Sozi-
alversicherungsschutz der Auftrag-
nehmer zu zahlen. Der Abgabesatz 
für 2018 beträgt 4,2 %. Für ange-
stellte Künstler und Publizisten ist 
ein Beitrag zur Gesamtsozialver-
sicherung abzuführen. Für selbst-
ständige Künstler und Publizisten 
ist ein Beitrag durch die Künstler-
sozialabgabe zu zahlen.

Die Künstlersozialkasse (KSK) 
sorgt für einen ähnlichen Schutz 
in der Sozialversicherung für selbst-
ständige Künstler und Publizisten 
wie bei Arbeitnehmern. Die Grund-

lage für die Künstlersozialabgabe 
bildet das Künstlersozialversiche-
rungsgesetz (KSVG). Die Künstler-
sozialkasse ist selbst kein eigen-
ständiger Leistungsträger, son-
dern koordiniert die Beitragsab-
führung für ihre Mitglieder an die 
entsprechende Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung so-
wie an die gesetzliche Rentenver-
sicherung. Die Beiträge werden da-
bei zur Hälfte von den Versicherten 
selbst gezahlt. Die andere Hälfte 
besteht aus einem Zuschuss des 
Bundes (20 %) und der sogenann-
ten Künstlersozialabgabe (30 %) 
der Unternehmen, die die künstle-
rischen und publizistischen Leistun-
gen verwerten.

Durch das Inkrafttreten des 
Künstlersozialversicherungsgeset-
zes ist für jede Inanspruchnahme 
der Leistungen von einem selbst-
ständigen Künstler oder Publizis-
ten eine Künstlersozialabgabe an 
die Künstlersozialkasse zu zahlen. 
Das bedeutet, dass alle Unterneh-
mer, die selbstständige Künstler 
oder Publizisten in Anspruch neh-
men, an dem Meldeverfahren teil-
nehmen müssen.

Selbstständiger Künstler 
oder Publizist?

Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz verwendet die Begriffe 

„Künstler“ oder „Publizist“. Aller-

dings hat das KSVG einen eigenen 
Kunstbegriff, der nicht identisch 
mit dem des Steuer- und Urheber-
rechts ist. Künstler ist, wer Musik, 
darstellende oder bildende Kunst 
schafft, ausübt oder lehrt. Publi-
zist ist, wer als Schriftsteller, Jour-
nalist oder in ähnlicher Weise wie 
ein Schriftsteller oder Journalist tä-
tig ist. Zu den Künstlern oder Publi-
zisten gehören zum Beispiel Anzei-
gengestalter, Journalisten, Webde-
signer oder Visagisten.

Selbstständig bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass der 
Künstler oder Publizist auf freibe-
ruflicher Basis arbeitet und nicht 
als Angestellter im Unternehmen. 
Dabei ist es unerheblich, ob die 
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ZINSBAROMETER
Stand 19. Februar 2018
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage� %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1) � 0,01 - 0,85

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest � 1,00
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest � 1,00
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest � 1,71

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest � 0,98 - 1,92
Zins 15 Jahre fest � 1,23 - 2,29

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de	
	 (Spanne der Topkonditionen)

Tätigkeit hauptberuflich, neben-
beruflich oder nicht berufsmäßig 
(zum Beispiel als Rentner oder Stu-
dent) ausgeübt wird. Ebenso irrele-
vant ist die steuerliche Einordnung 
der Einkünfte, ob aus selbstständi-
ger Arbeit oder Gewerbebetrieb.

Abgabepflichtige 
Unternehmen

Sowohl private Unternehmen 
und Betriebe als auch öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, 
Anstalten, eingetragene Vereine 
und andere Personengesellschaf-
ten gehören zu den abgabepflich-
tigen Unternehmen. Betroffen sind 
alle Unternehmen, die die Werke 
oder Leistungen der selbstständi-
gen Künstler und Publizisten ver-
werten.

Das Künstlersozialversicherungs-
gesetz unterscheidet bei den ab-
gabepflichtigen Unternehmen fol-
gende Gruppen:

●● typische Verwerter: Unterneh-
men, die typischerweise als Ver-

werter künstlerischer oder publi-
zistischer Werke oder Leistungen 
tätig werden, wie zum Beispiel 
Theater, Buch-, Presse- und sons-
tige Verlage, Rundfunk- und Fern-
sehanbieter. Diese Unternehmen 
unterliegen dem Grunde nach der 
Abgabepflicht unabhängig davon, 
ob tatsächlich Aufträge vergeben 
werden.

●● Eigenerwerber: Unternehmen, 
die Werbung oder Öffentlichkeits-
arbeit für ihr eigenes Unterneh-
men betreiben (Eigenerwerber) 
und die Aufträge an selbstständi-
ge Künstler und Publizisten nicht 
nur gelegentlich erteilen.

●● Generalklausel: Unternehmen, 
die unabhängig vom eigentlichen 
Zweck des Unternehmens nicht 
nur gelegentlich Aufträge 
an selbstständige Künst-
ler oder Publizisten ertei-
len und deren Leistungen 
und Werke für eigene un-
ternehmerische Zwecke 
nutzen und damit Einnah-
men erzielen werden, sind 
ebenfalls abgabepflichtig. 
Darunter fallen auch Unter-
nehmer, die jährlich mehr 
als drei Veranstaltungen 
mit selbstständigen Künst-
lern oder Publizisten orga-
nisieren und damit Einnah-
men erzielen wollen.

Seit 2015 bedeutet „ge-
legentlich“, dass eine Ab-
gabepflicht nicht eintritt, 
wenn vom Unternehmen im 
Kalenderjahr nicht mehr als 450 € 
Entgelte, Gagen oder Honorare für 
künstlerische oder publizistische 
Leistungen/Werke an selbstständi-
ge Künstler und Publizisten gezahlt 
worden sind. Das bedeutet, dass 
die Gelegentlichkeitsgrenze nicht 
auf die Häufigkeit, sondern auf 
die Höhe der Bemessungsgrundla-
ge des Kalenderjahres abstellt.

Nichtabgabepflichtig sind hinge-
gen Privatpersonen, also Endver-
braucher. Denn die künstlerische 
oder publizistische Leistung wird 
konsumiert und nicht verwertet.

Unternehmer, die diese Leistun-
gen in Anspruch nehmen, müssen 
an dem gesetzlichen Meldeverfah-
ren teilnehmen. Für 2018 liegt der 
Abgabesatz bei 4,2 %.

Bemessungsgrundlage 
ist gezahltes Entgeld

Als Bemessungsgrundlage für 
die Künstlersozialabgabe gilt das in 
einem Kalenderjahr an selbststän-
dige Künstler oder Publizisten ge-
zahlte Entgelt. Der Begriff des Ent-
geltes umfasst alles, was der Unter-

nehmer, der die Leistung verwer-
tet, aufbringen muss, zum Beispiel 
Honorare, Gagen, Tantiemen, Li-
zenzen, Auslagenkosten (wie Te-
lefon- oder Materialkosten) sowie 
Nebenkosten. Nicht zur Bemes-
sungsgrundlage zählen die Um-
satzsteuer, steuerfreie Aufwands-
entschädigungen sowie nachträg-
liche Vervielfältigungskosten. Für 
die Erhebung der Künstlersozi-
alabgabe ist es unerheblich, ob 
der Künstler oder Publizist als na-
türliche Person, in einer Gruppe 
(GbR), unter einer Firma (Einzel-
unternehmen), als Partnerschafts-
gesellschaft oder als nicht einge-
tragener Verein auftritt. Im Ge-
gensatz hierzu stehen juristische 
Personen. Zu den juristischen Per-

sonen nach dem KSVG zählen die 
OHG, KG oder juristischen Perso-
nen des öffentlichen und privaten 
Rechts (GmbH, UG, AG). Zahlungen 
an die juristischen Personen zählen 
in die Bemessungsgrundlage nicht 
mit ein. Folglich führen Zahlungen 
zum Beispiel an eine GmbH nicht zu 
einer Künstlersozialabgabe. Aller-
dings ist bei der pauschalen Sicht-
weise Vorsicht geboten, denn er-
folgt die Rechnungsstellung durch 
eine vermittelnde Agentur in Form 
einer GmbH „ im Namen“ oder „für 
Rechnung“ des Künstlers oder Pu-
blizisten, tritt dennoch die Abga-
bepflicht für die bezogene Leis-
tung ein.

Bei der Erhebung der Künstler-
sozialabgabe wird nicht unterschie-
den, ob der selbstständige Künst-
ler oder Publizist tatsächlich in der 
Künstlersozialversicherung versi-
chert ist oder nicht. Der Künstler 
oder Publizist ist nicht verpflich-
tet, in der Rechnung darauf hinzu-
weisen, dass die ausgeführte Leis-
tung unter die Abgabepflicht für 
Künstlersozialabgabe fällt. Des-
wegen ist den Unternehmern die 

Abgabepflicht oftmals nicht be-
kannt. In der Praxis ist die Beurtei-
lung schwer, ob für die Leistung die 
Künstlersozialabgabe zu zahlen ist, 
denn auf den Rechnungen ist oft-
mals nicht zu erkennen, ob künst-
lerische oder publizistische Leistun-
gen mit enthalten waren.

Beispiel: Landwirt Schaf beauf-
tragt den Grafiker und Designer 
Hübsch (Einzelunternehmer) mit 
der Neugestaltung der Homepage 
und dem Entwerfen eines Wer-
beprospektes über den Hof mit 
Hofladen. Für die Leistungen er-
hält Landwirt Schaf eine Rechnung 
über 1.000 € netto zuzüglich Um-
satzsteuer.

Für die erhaltenen Leistungen 
hat Landwirt Schaf von dem Netto-

betrag 1.000 € zusätzlich an 
die Künstlersozialkasse die 
Künstlersozialabgabe von 
42 € (4,2 % von 1.000 €) zu 
zahlen, da er die Gelegent-
lichkeitsgrenze von 450  € 
netto überschritten hat. 
Landwirt Schaf darf den 
Rechnungsbetrag nicht um 
die Künstlersozialabgabe 
kürzen oder dem Auftrag-
nehmer in Rechnung stel-
len.

Abwandlung: Der Nach-
bar Schlau des Landwirts 
Schaf beauftragt ebenfalls 
einen Grafiker und Desig-
ner mit der Neugestaltung 
seiner Homepage sowie 
dem Entwurf eines neuen 

Firmenlogos. Der Nachbar beauf-
tragt allerdings die Firma „Wir ge-
stalten GmbH“. Die Rechnung be-
läuft sich auf 1.200 € netto.

Der Nachbar Schlau gehört zu 
den abgabepflichtigen Unterneh-
men, da er einen Auftrag an einen 
selbstständigen Künstler nicht nur 
gelegentlich und für das eigene 
Unternehmen erteilt hat. Die Ent-
geltgrenze von 450,00 € ist eben-
falls überschritten. Allerdings wird 
die Leistung von einer GmbH aus-
geführt, sodass diese Leistungen 
nicht mit zur Beitragsbemessungs-
grundlage zählen. Nachbar Schlau 
hat für seine Leistungen keine 
Künstlersozialabgabe zu zahlen.

Verfahren bei 
Auftragsvergabe

Unternehmen, die Künstlersozi-
alabgabe zahlen müssen oder re-
gelmäßig künstlerische Aufträge 
vergeben, müssen sich unaufge-
fordert bei der Künstlersozialkas-
se melden. Dies ist die wichtigste 
Pflicht, die von Gesetzes wegen be-
gründet wird. Sie kann auch form-

Nach dem Künstlersozialgesetz ist für die Inan-
spruchnahme der Leistungen eines selbstständigen 
Künstlers eine Sozialabgabe an die Künstlersozial-
kasse zu zahlen.� Fotos: Adobe Stock
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los, also schriftlich per Fax, E-Mail 
erfüllt werden. Die Künstlersozial-
kasse prüft daraufhin die Abgabe-
pflicht und stellt einen Bescheid aus.

Ein abgabepflichtiger Unterneh-
mer hat für das laufende Kalender-
jahr monatliche Vorauszahlungen 
zu leisten. Sofern ein Unterneh-
men zur Abgabe verpflichtet ist, 
muss er bis zum 31. März des Fol-
gejahres eine Jahresmeldung über 
die gezahlten Entgelte mittels Mel-
deformular abgeben. Mit der end-
gültigen Abrechnung werden Über- 
oder Unterzahlungen, die sich im 
laufenden Kalenderjahr durch die 
Vorauszahlungen ergeben haben, 
ausgeglichen.

Freiwillige 
Meldung?

Seit dem Kalenderjahr 2015 müs-
sen die Rentenversicherungsprüfer 
die Künstlersozialabgabe mit prü-

fen. Seitens der Deutschen 
Rentenversicherung Bund er-
folgt entweder eine Beratung 
oder eine Prüfung. Ob eine 
Beratung oder eine Prüfung 
stattfindet, hängt unter an-
derem davon ab, ob bereits 
Künstlersozialabgabe gezahlt 
wird und wie viele Beschäf-
tigte angestellt sind. Sollte im 
Rahmen der Prüfung lediglich 
eine Beratung stattfinden, er-
folgt dies in Form einer schrift-
lichen Belehrung. Im Rahmen 
der Prüfung wird auch die 
Kontenschreibung durch die 
Prüfer auf die Inanspruchnah-
me der selbstständigen Künst-
ler oder Publizisten überprüft 
und die Künstlersozialabga-
be gegebenenfalls durch Be-
scheid festgesetzt.

Lia Steffensen
wetreu

FAZIT
Da der Begriff des Künstlers 
und Publizist weit gefasst ist, 
kommt es immer häufiger vor, 
dass Unternehmer mit Kunst 
und Publizistik in Berührung 
kommen, ohne dass das auf 
den ersten Blick offensicht-
lich ist. Denn auch die Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Werbung 
fallen unter den Bereich Kunst 
und Publizistik. Die Künstlerso-
zialabgabe ist vom Auftragge-
ber zu zahlen und darf nicht 
auf den Auftragnehmer in ir-
gendeiner Form umgewälzt 
werden. Bei Unsicherheit, ob 
für die Leistung eine Künst-
lersozialabgabe abgeführt 
werden muss, sollte dies der 
Künstlersozialkasse mitgeteilt 
werden, sodass diese im Ein-
zelfall entscheiden kann.

Ein EIP-Projekt macht‘s möglich

Verfahren der Bodendämpfung von Baumschulkulturen

Eine konsequente Suche nach Al-
ternativen zur Reduzierung von 
Bodenmüdigkeit mit unterschied-
lichen Systemen zur Bodendämp-
fung und deren systematische ver-
suchstechnische Begleitung zei-
gen erste Erfolge. Das Dämpfen 
von Substraten gehört seit Jahr-
zehnten im Gartenbau zum Stan-
dard, um diese für die Kultur von 
Zierpflanzen im Gewächshaus und 
zur Jungpflanzenanzucht zu steri-
lisieren, um so eine unerwünschte 
Pflanzenkonkurrenz und Schador-
ganismen im Boden zu minimieren.

Der Bodenmüdigkeit, deren ge-
naue Ursachen nach wie vor noch 
nicht umfassend bekannt sind, 
wurde über lange Zeit mit dem 
Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln, die heute nicht mehr zugelas-
sen sind, entgegengetreten. Nun 
muss nach neuen Wegen gesucht 
werden, um die langjährig genutz-
ten, bodenmüden Produktionsflä-
chen im Freiland zukünftig aus-
reichend produktiv zu halten. Ge-
sucht wird nach Alternativen; die 
Bodendämpfung ist eine Option, 
die im Rahmen eines mehrjähri-
gen EIP-Projektes seit 2016 beglei-
tet wird. Neben der Dokumenta-
tion der Leistungsfähigkeit unter-
schiedlicher Dämpfvarianten wird 
zugleich nach den vorhandenen 

Optimierungspotenzialen der ein-
gesetzten Systeme gesucht. 

Unter anderem werden im Rah-
men der begleitenden Datenerfas-
sung ermittelt:

●● der optimale Anwendungszeit-
raum,

●● die Wirksamkeit der Boden-
dämpfung gegen Unkräuter,

●● die Auswirkungen der Substrat
erwärmung auf das Bodenleben 
und

●● auf die Nährstoffverfügbarkeit 
im Boden (Freisetzung, Festlegung 
und Verlagerung), 

●● die in Abhängigkeit von der Bo-
denstruktur und -feuchte optimale 
Bodentemperatur für den Einsatz 
der Bodendämpfung.

Ziel der begleitenden wissen-
schaftlichen Untersuchungen des 

Erddämpfung über Schare im Superkriechgang: vom Schlepper gezogen das 
Bodendämpfgerät der Firma Koch. Unmittelbar nach der Bodendämpfung 
werden die Saatbeete zur Aussaat vorbereitet, danach erfolgt die Aussaat.

Stationär und doch mobil – der Dampferzeuger der Fir-
ma Hornbach zum Einsatz auf kleinen Flächen

… hier wird unter Folie gedämpft.
� Fotos: Helmuth Schwarz

Als Bemessungsgrundlage für die Künst-
lersozialabgabe gilt das an einen selbst-
ständigen Publizisten gezahlte Entgelt 
(zum Beispiel Honorare, Tantiemen, Lizen-
zen, Auslagekosten sowie Nebenkosten).


